Muster-Schreiben: Schweigepflicht nach dem Personalvertretungsgesetz
            Ort und Datum

Schweigepflicht nach dem Personalvertretungsgesetz – dringende Bitte an Euch
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass nicht nur die ordentlichen Mitglieder des Personalrates der Schweigepflicht im Sinne des § 11 Bundespersonalvertretungsgesetzes [bzw. Ihrer landesgesetzlichen Regelung] unterliegen.
Auch die Ersatzmitglieder des Personalrats, die Bürokräfte in unserem Personalratsbüro, die Jugend- und Auszubildendenvertreter, Gleichstellungsbeauftragte und die Vertrauensleute der Beschäftigten unterliegen der Schweigepflicht. Auch die Teilnehmer der Personalversammlungen haben über den Inhalt der Versammlungen Stillschweigen zu bewahren.

Bitte behaltet bei Eurer täglichen Personalratsarbeit immer den Sinn und Zweck der Schweigepflicht im Hinterkopf. Eine offene Aussprache und sachliche Meinungsverschiedenheiten sind auf Dauer nur möglich, wenn jeder dem anderen uneingeschränkt vertrauen kann.

Dazu gehört es auch, Interna aus Sitzungen, Monatsgesprächen und Versammlungen vertraulich zu behandeln. Ein Verstoß gegen die Schweigepflicht kann zum Ausschluss aus dem Personalrat führen.

Ich bitte Euch alle, die Schweigepflicht zu beachten.
Mit freundlichen Grüßen
___________________________

Personalratsvorsitzende(r)
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